
Vor meinem eigenen Tod ist mir
nicht bang, nur vor dem Tod
derer, die mir nah sind.
Wie soll ich leben, wenn sie nicht
mehr da sind?

Der weiß es wohl, dem Gleiches
widerfuhr – und die es trugen,
mögen mir vergeben.
Bedenkt: den eigenen Tod, den
stirbtman nur, dochmit dem Tod
der anderenmussman leben.

Mascha Kaléko

Herbert Quambusch
* 25. April 1935 † 28. Juli 2023

Edelgard

Jupp mit Meret und Jasper

Resi und Manfred

und alle Anverwandten

Kondolenzanschrift: Bestattungen Helgers/Quambusch
Breyeller Straße 11, 41334 Nettetal

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung ist
am Freitag, dem 18. August 2023, um 9.30 Uhr in der
Friedhofskapelle Nettetal-Lobberich, Eremitenstraße.

Anstelle von Blumen und Kränzen bitten wir im Sinne von
Herbert um eine Zuwendung für einen sozialen Zweck,
auf das Konto Herbert Quambusch,
IBAN: DE22 3002 0900 2504 3502 38,
Kennwort: Herbert Quambusch.

Ein letztes Moin und Tschüß
für meinen FreundMANFRED.

Ich werde unsere Späße vermissen.

Mein tiefes Mitgefühl gilt Renate.

Harald

Es gibt eine Brücke zwischen den Lebenden und den Toten:
Es ist die Liebe.

Marie Luise Teschen
† 7. Juni 2023

Herzlichen Dank,
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten.
Danke, für die Aufmerksamkeiten und die vielen tröstenden Worte,

gesprochen und geschrieben.
Danke, für die Umarmungen und den wohltuenden Händedruck.

Danke, für die Blumen und die Spenden.

Christel Höpfner
Birgit und Frank Huch mit Annika, Ole und Mats

Carsten und Sandra Höpfner

Büttgen, im August 2023

Das Sechswochenamt wird gehalten am Sonntag, dem 13. August 2023,
um 11.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Dionysius Kleinenbroich.

Hilmar Spangenberg
* 8. 4. 1942 † 4. 7. 2022

Heute vor 1 Jahr haben wir Dich zu Grabe getragen.

Es kommt uns vor, als sei es gestern gewesen. Es vergeht

kein Tag an dem Du nicht Teil unserer Gedanken bist. Wir

reden o� über Dich und müssen dann auch lachen.

Es würde Dir gefallen.

Gertraude mit Anke, Sören, Katja, Nina und ihren Familien

Wir lieben und vermissen Dich.

▶ELBAU Klinker + Fliesen, 41372 Niederkrüch-
ten-Dam, Sohlweg 75, ☏ 0 21 63 / 98 33 40

*Amtliche Bekanntmachung
75. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kaarst, Bereich „Hüngert“
Bekanntmachung der Erteilung der Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf
Der Rat der Stadt Kaarst hat in seiner Sitzung am 02.03.2023 über die 75. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Kaarst „Hüngert“ folgenden Beschluss gefasst.

Die Feststellung der 75. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Kaarst für den Bereich
„Hüngert“mit der beigefügten Begründung undUmweltbericht sowie der Plandarstellungwird
gemäß § 5 Abs. 5 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl.
I S. 3634) beschlossen. Das Plangebiet liegt amöstlichenOrtsrand vonHolzbüttgen. Die genaue
Abgrenzung ist der zeichnerischen Darstellung zu entnehmen.

Dieser Beschluss wurde der Bezirksregierung Düsseldorf gemäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB), bekannt-
gemacht am 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der derzeit geltenden Fassung zur Genehmigung
vorgelegt.
Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der zeichnerischen Darstellung zu entnehmen.

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Verfügung vom 29.06.2023, Az.: 35.02.01.01-23Kaa-075-1582,
die 75. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 6 BauGB genehmigt.
Bekanntmachungsanordnung
Die Erteilung der Genehmigung zur 75. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kaarst „Hüngert“
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Mit dieser Bekanntmachung wird die 75. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam.
Die 75. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt wird mit ihrer Begründung und der zusammen-
fassenden Erklärung vomTag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an zu jedermanns Einsicht im
Infobüro Planen und Bauen im Rathaus Büttgen, Rathausplatz 23 in 41564 Kaarst, Zimmer 214/217,
während der Öffnungszeiten, zurzeit von
Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung zur Einsichtnahme bereitgehalten. Auf Verlangen wird über den Inhalt der
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kaarst Auskunft gegeben.
Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1) Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB), bekanntgemacht am 3. November

2017 (BGBl. I S. 3634), in der derzeit geltenden Fassung, kann der Entschädigungsberechtigte
Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
vorstehend bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches
herbeigeführt wird.

2) Unbeachtlich werden
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten

Verfahrens- und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über

das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Kaarst unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

3) Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), bekannt-
gemacht am 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), in der derzeit geltenden Fassung, kann die Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Aufstellungsbeschlüsse,
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde

nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kaarst vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Kaarst, den 31.07.2023
Die Bürgermeisterin

gez.
Ursula Baum

kaarst*

Geliebt und unvergessen

Heinz Wirtz
* 28. Dezember 1941 † 23. Juli 2023

Mein lieber Mann, unser fürsorglicher Vater, Schwiegervater, Opa und
Uropa ist heute entschlafen.

In Liebe und Dankbarkeit

Waltraut Wirtz
Heinz-Peter
Reinhard und Sylvia
Eckhard und Anja
Enkel und Urenkel
sowie Anverwandte

Hoistener Straße 36, 41466 Neuss-Weckhoven

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung wird gehalten am Montag,
dem 14. August 2023, um 12.30Uhr in der Kapelle des alten FriedhofesWeckhoven.

Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen.

Statt Blumen und Kränzen besteht die Möglichkeit einer Spende an das Augustinus
Hospiz Neuss, Spendenkonto: Sparkasse Neuss,
IBAN: DE53 3055 0000 0000 7259 11, Kennwort: „Heinz Wirtz“.

*

Wenn ihr mich sucht,
sucht mich in euren Herzen.
Habe ich dort einen Platz gefunden,
werde ich immer bei euch sein.

Peter Zimmermann
Malermeister

* 9. Mai 1946 † 25. Juli 2023

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied:

Dirk und Jennifer
Jonas

Traueranschrift: Familie Zimmermann, Bestattungen Bernd Müller,
Röckrather Weg 12a, 41472 Neuss-Holzheim

Die Trauerfeier wird gehalten am Donnerstag, dem 10. August 2023, um 10.15 Uhr in der
Kapelle des Holzheimer Friedhofes. Daran anschließend findet die Urnenbeisetzung statt.

Von Beileidsbekundungen am Grabe bitten wir abzusehen.

Wenn Ihr an mich denkt, seid nicht traurig.
Erzählt lieber von mir, und traut Euch ruhig zu lachen.

Lasst mir einen Platz zwischen Euch, so, wie ich ihn im Leben hatte.

Gerda Heiden
geb. Landeck

* 14. März 1931 † 8. Juli 2023

Wir gingen einen langenWeg gemeinsam. Traurig nehmen wir Abschied in Liebe und Dankbarkeit von dir.

Erich und Danni
Martin und Marina
Jan-Philipp
Lina und Patrick
und Anverwandte

Familie Heiden, 41468 Neuss, Im Klosterfeld 21
Die Urnenbeisetzung hat auf Wunsch der Verstorbenen im engsten Familienkreis stattgefunden.

statt jeder besonderen Anzeige

Nachruf
Die Uedesheimer Scheibenschützen trauern um Ihren langjährigen

Schützenkameraden und Vereinsmitglied

Paul Schlimgen
der am 15.Juli 2023 im Alter von 71 Jahren verstorben ist.
Wir müssen Abschied nehmen von einem treuen und

zuverlässigem Freund und Kameraden, dessen Familie wir
unsere aufrichtige Anteilnahme aussprechen.

Wir werden Paul Schlimgen stets ein ehrendes Andenken
bewahren.

Scheibenschützen-Gesellschaft
Neuss-Uedesheim

Walter
Feckler
† 26. Juni 2023

Danke

Die vielen persönlichen Briefe, die
herzliche Anteilnahme in Worten
und Spenden und das große Geleit zu
seiner letzten Ruhestätte haben uns
sehr bewegt.

Hierfür sagen wir allen unseren
herzlichen Dank!

Hannelore Feckler
im Namen
aller Angehörigen

Nievenheim, im Juli 2023

Das Sechswochenamt findet statt am
Sonntag, dem 13. August 2023, um 9.30
Uhr in der Pfarrkirche St. Pankratius
in Dormagen-Nievenheim.

Statt Karten

Betreuen mit großem Herzen.
Schenkt Freude am Lebensabend!

Mit Hausnotruf, Menüservice, ambulanter Pflege, betreutem Woh-
nen oder Fahrdiensten helfen wir Menschen im Alter, bei Krankheit
oder mit Behinderung. Mit viel Zeit und Zuwendung erhalten und
fördern wir ihre Lebensqualität und Selbstständigkeit.

Mehr Informationen unter:
0800 3233 800 (gebührenfrei)
www.johanniter.de

BEKANNTMACHUNGEN

Damit das so bleibt, fördern wir seit 20 Jahren ehren-
amtliche Initiativen, die sich für Naturschutz, Heimat-
und Kulturpflege in Nordrhein-Westfalen engagieren.

Werden Sie Mitglied im Förderverein und helfen
Sie uns, die Schönheit der Natur und kulturelle
Vielfalt unserer Heimat zu bewahren!

Roßstraße 133 • 40476 Düsseldorf
NEUGIERIG? www.nrw-stiftung.de
oder direkt Infomaterial anfordern:

NRW IST SCHÖN!

Kopfweiden am Niederrhein

Traueranzeigen,
Danksagungen und
Anzeigen zur Anteil-
nahme stehen in
Ihrer Zeitung und
bei RP Online.

Rheinische Post
Neuß-Grevenbroicher Zeitung
Bergische Morgenpost
Solinger Morgenpost
RP Online
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